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BEKANNTMACHUNSANORDNUNG 
 
Die nachstehende Satzung des Wasserverbandes Märkische Schweiz  
 

3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Wasserverbandes Märkische Schweiz 

(3. Änderungssatzung) 
vom 07.09.2023  

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Buckow (Märkische Schweiz), den 07.09.2023   ____________________ 
                                             Böttcher 
                                             Verbandsvorsteher 
 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasserverbandes 

Märkische Schweiz (3. Änderungssatzung) vom 07.09.2023 
 
Auf der Grundlage der §§ 1f. und 10 ff. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 
(GVBl. I/14, [Nr.32]), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 38]), der §§ 2, 3 und 28 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18]) sowie des    § 6 der 
Verbandssatzung des Wasserverbandes Märkische Schweiz vom 30.03.2009, 
zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 04.12.2012 hat die 
Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz in ihrer 
Sitzung am 07.09.2023 folgende 3. Änderungssatzung beschlossen: 

 
 

Artikel I - Änderung der Verbandssatzung 
 
Die Verbandssatzung des Wasserverbandes Märkische Schweiz 
vom 30.03.2009, zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 
04.12.2012, wird: 

 
1. in § 14, Abs. 6, Satz 1 wie folgt neu gefasst: 

 
 Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Verbands- 

versammlung sind auf der Homepage des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz unter www.wvms.de sieben Kalendertage vor dem Tag der 
Sitzung der Verbandsversammlung bekannt zu machen.  

      
 

2. in § 14, Abs. 7 werden die Wörter „Amt Neuhardenberg“ durch „Amt 
Seelow-Land“ ersetzt. 
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 Artikel II 

In-Kraft-Treten 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasserver- 
bandes Märkische Schweiz (3. Änderungssatzung) tritt am Tage  
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Buckow, den 07.September 2023 
 
 
 
Michael Böttcher 
Verbandsvorsteher 
 
 
Die Bekanntmachung der der 3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Wasserverbandes Märkische Schweiz ist im Amtsblatt für den 
Landkreis Märkisch-Oderland vom 30. November 2023, Nr. 40, erfolgt. 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
des Wasserverbandes Märkische Schweiz vom 07.09.2023 

 
Beschluss-Nr. 01/23 
 

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz 
beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den überarbeiteten 
Wirtschaftsplan Trinkwasser für das Jahr 2023 in der vorliegenden 
Fassung. 
 

Beschluss-Nr. 02/23 
 

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz 
beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den überarbeiteten 
Wirtschaftsplan Abwasser für das Jahr 2023 in der vorliegenden 
Fassung. 
 

Beschluss-Nr. 03/23   
 

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz 
beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den Wirtschaftsplan 
für das Jahr 2023 in der vorliegenden Fassung.  

 
Beschluss-Nr. 04/23 
 
 Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 

Schweiz stellt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den  
durch die Münzer & Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH 
testierten Jahresabschluss des Wasserverbandes Märkische Schweiz 
für das Jahr 2022 fest. 
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Beschluss-Nr. 05/23 
 

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den 
ausgewiesenen Gewinn des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe 
von 388.935,19 € der bestehenden zweckgebundenen Rücklage 
(Anlagenerneuerungsrücklage) zuzuführen (Trinkwasser-bereich 
100.689,25 € und im Abwasserbereich 288.245,94 €). 

 
Beschluss-Nr. 06/23 
 
 Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 

Schweiz entlastet auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den  
Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Märkische Schweiz  
für die Geschäftstätigkeit im Jahr 2022. 

 
Beschluss-Nr. 07/23 

 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 die  
Münzer & Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH   
mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäfts- 
jahr 2023 zu beauftragen. 
 

Beschluss-Nr. 08/23 
 

 Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz wählt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 
Herrn Michael Böttcher als Verbandsvorsteher 
des Wasserverbandes Märkische Schweiz.  
 

Beschluss-Nr. 09/23 
  
 Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 

Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 
die 3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Wasserverbandes Märkische Schweiz (3. Änderungssatzung) 
in der vorliegenden Fassung. 

 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Der nachfolgende Wirtschaftsplan 2023 des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz wird hiermit bekannt gemacht.  
 

Bekanntmachung des  Wirtschaftsplanes 2023 
 des Wasserverbandes Märkische Schweiz 

 
Auf Grund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 
Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung des 
Wasserverbandes Märkische Schweiz durch Beschluss vom    
07.09.2023 (Beschluss-Nr.03/23) den überarbeiteten 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:  
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1. Es betragen 
1.1. Im Erfolgsplan 
Die Erträge       7.355.603 € 
Die Aufwendungen      7.678.045 € 
Der Jahresgewinn            -     322.442 € 

 
1.2. Im Finanzplan     
Mittelzufluss/Mittelabfluss 
aus lfd. Geschäftstätigkeit            65.060 € 
Mittelzufluss/Mittelabfluss   
aus der Investitionstätigkeit      -    889.410 € 
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus 
der Finanzierungstätigkeit           -    654.940 € 

   
 2. Es werden festgesetzt  

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite auf               0 € 
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-            
      ermächtigungen             0 € 
2.3. Die Verbandsumlage                               0 € 
 
 
 

 
 
Jeder kann Einsicht in den Wirtschaftsplan und seine Anlagen nehmen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan für das 
Geschäftsjahr 2023 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr (außer 
freitags von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr) im Verwaltungsgebäude des 
Wasserverbandes Märkische Schweiz, Hauptstraße 56/57 in 15377 Buckow 
(Märkische Schweiz), im Zimmer des Geschäftsführers, zur Einsichtnahme 
ausliegt. 
 

 
Buckow (Märkische Schweiz), den 07.09.2023 
 
 
 
Böttcher 
Verbandsvorsteher 
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Bezugsmöglichkeiten und –bedingungen: 

 
Das Amtsblatt für den Wasserverband Märkische Schweiz erscheint nach Bedarf. Es kann im 
Verwaltungsgebäude (Sekretariat) des Wasserverbandes Märkische Schweiz, 15377 Buckow  
(Märkische Schweiz), Hauptstraße 56/57, bezogen werden. Bei Selbstabholung wird das  
Amtsblatt kostenfrei abgegeben; bei postalischem Bezug sind die Versandkosten zu erstatten.  
Das Amtsblatt kann auch gegen Erstattung der Versandkosten abonniert werden. Das  
Abonnement gilt für ein Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn es  
nicht bis zum 30. November des Vorjahres gekündigt wird. Das Amtsblatt steht außerdem zum  
kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken im Internet unter der Adresse www.wvms.de zur  
Verfügung. 
Zusätzlich liegt das Amtsblatt für den Wasserverband Märkische Schweiz in den Verwaltungen 
der folgenden  amtsfreien Gemeinden und Ämter aus. 
 
- Amt Barnim Oderbruch, Freienwalder Straße 48, 16269 Wriezen 
- Gemeinde Letschin, Bahnhofstraße 30 a, 15324 Letschin 
- Amt Märkische Schweiz, Hauptstraße 1, 15377 Buckow (Märkische Schweiz) 
- Stadt Müncheberg, Rathausstraße 1, 15374 Müncheberg (Verwaltung) 
- Amt Seelow-Land, Küstriner Straße 67, 15306 Seelow  
 
 


